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EDITORIALINHALT

LIEBE LESERINNEN UND LESER,

„Vielen Dank und außerdem gibt es bis 2023 eine Null-
runde.“ Das könnte ein schlechter Scherz sein. Ist es 
aber nicht. Das ist die Haltung der kommunalen Arbeit-
geber. So drücken sie ihre Wertschätzung gegenüber 
den Beschäftigten aus, die gerade in der Hochphase der 
Corona-Krise gezeigt haben, dass auf den öffentlichen 
Dienst in Deutschland Verlass ist. Am 1. September 
brachten die Arbeitgeber zum Verhandlungsauftakt der 
Tarifrunde für den öffentlichen Dienst von Bund und 
Kommunen in Potsdam also dieses Angebot mit: fak-
tisch eine Ohrfeige für jene, die Tag für Tag ihren Beitrag 
für eine funktionierende Verwaltung und Infrastruktur, 
für die Gesundheit, für die Sicherheit, für das Wohlerge-
hen der Kinder und vieles mehr leisten. 

Eine dieser Beschäftigten ist ver.di-Mitglied Mechthild 
Grünwald. Die 63-jährige Sozialpädagogin arbeitet als 
Tarifbeschäftigte im Jugendamt der Stadt Neumünster. 
Sie kommt in unserer Titelgeschichte zu Wort und macht 
deutlich, warum die Beschäftigten im öffentlichen Dienst 
auch in einer Krisenzeit einen vernünftigen Tarifabschluss 
verdient haben.

Wir schauen also gespannt auf den zweiten Verhand-
lungstermin der Tarifrunde Bund und Kommunen am 19. 
und 20. September in Potsdam. Eins ist sicher: Applaus 
alleine reicht nicht!

Lisa Kranz
Referatsleiterin,
Abteilung Öffentlicher Dienst 
und Beamtenpolitik beim 
DGB-Bundesvorstand
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ARBEITGEBER „BIETEN“ NULLRUNDE  
BIS 2023 AN
Diese Tarifverhandlungen werden anders und sie werden schwie-
rig. Diese Annahme stand bereits lange vor dem Auftakt fest. 
Grund dafür ist die Corona-Pandemie. Die Konjunktur verzeich-
net den stärksten Einbruch seit dem Zweiten Weltkrieg. Dies 
wiederum bedeutet für die öffentlichen Haushalte hohe Einnah-
meausfälle. Zugleich müssten eventuell erforderliche Arbeits-
kampfmaßnahmen auf Grund der Hygiene- und Abstandsregeln 
anders als üblich ablaufen. ver.di wollte deshalb im Vorfeld einen 
Übergangstarifvertrag mit kurzer Laufzeit und einer Einmalzah-
lung aushandeln. Die Arbeitgeber aber lehnten ab. Stattdessen 
zeichnete Ulrich Mädge, Oberbürgermeister der Stadt Lüneburg 

und Präsident der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberver-
bände (VKA), beim ersten Verhandlungstermin ein düsteres 
Bild. Es gäbe keinen Verteilungsspielraum und zwar bis 2023. 
Mit anderen Worten: Die Arbeitgeber bieten den Beschäftigten, 
die während der Corona-Krise häufig für ihr Engagement gelobt 
und kräftig beklatscht wurden, eine Nullrunde an.

ARBEITEN UNTER  
CORONA-BEDINGUNGEN
Eine dieser Beschäftigten ist ver.di-Mitglied Mechthild Grünwald. 
Die 63-jährige Sozialpädagogin arbeitet als Tarifbeschäftigte im 
Jugendamt (Allgemeiner Sozialer Dienst – ASD) der Stadt Neu-
münster. Im Team Intervention und Prävention ist sie mit ihren 

Fo
to

: K
ay

 H
er

sc
he

lm
an

TITEL

Am 1. September war es soweit: Auftakt der 
Tarifverhandlungen für die gut 2,3 Millionen 
Tarifbeschäftigten im öffentlichen Dienst von 
Bund und Kommunen. ver.di, GdP, GEW und 
IG BAU fordern eine Entgelterhöhung von  
4,8 Prozent, mindestens 150 Euro monatlich 
mehr. Als Laufzeit für den Tarifabschluss 
streben sie 12 Monate an.

TARIFRUNDE BUND UND KOMMUNEN

4,8 PROZENT,
MINDESTENS

150 EURO!
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KollegInnen für Kinder und Jugendliche mit erhöhtem Unter-
stützungsbedarf sowie für Kinder und Jugendliche und deren 
Familien, die von Straffälligkeit bedroht bzw. betroffen sind, zu-
ständig. Kernaufgabe des ASD ist die Sicherstellung des Kindes-
wohls. „Wir gehen in die Familien, machen Hausbesuche, haben 
Kontakte mit Schulen, mit allen Institutionen und Menschen, die 
mit dem Erziehungsgedanken beschäftigt sind“, beschreibt 
Grünwald ihre Tätigkeit. „Man erhält Einblick in tiefe Schatten-
seiten unserer Gesellschaft: große Gewalt und große Vernach-
lässigung, die sich viele nicht vorstellen können. Tag für Tag en-
gagieren wir uns für die Ungeschütztesten unserer Gesell-
schaft.“ Gleich zu Beginn des Lockdowns wurde über die Folgen 
von Schul- und Kitaschließungen und des Wegfalls von Angebo-
ten gerade für Kinder mit erhöhtem Unterstützungsbedarf dis-
kutiert. Die Aufgabe des ASD, das Kindeswohl sicher zu stellen, 
musste schließlich auch und gerade während Corona weiter ge-
führt werden. Die Tätigkeit wurde schnell als systemrelevant 
eingestuft. „Das Sicherstellen fand plötzlich unter Extrembedin-
gungen statt. Weil unsere Arbeit sehr von den persönlichen Kon-
takten lebt, weil das Kindeswohl direkt von uns vor Ort über-
prüft wird. Dieser Kontakt war mit einem mal komplett runter-
gefahren, während die Gefährdung und die Wichtigkeit nicht 
runtergefahren waren. Verschärft wurde die Situation dadurch, 
dass wir alle mit einer großen Unsicherheit hinsichtlich einer 
 eigenen Gefährdung erfüllt waren. Kolleginnen und Kollegen 
mussten bei Meldungen zur Kindeswohlgefährdung am Anfang 
der Pandemie ohne Schutzausrüstung wie Masken und Desin-
fektionsmittel in Familien. Das hat zusätzlichen Stress ausge-
löst. Was richtig anstrengend war, dass wir uns fast täglich neu 
orientieren mussten. Es gab immer wieder neue Ideen und Vor-
gaben der Landesjugendämter“, so Grünwald. Zeitlich verzö-
gert stellt der ASD nun eine Zuspitzung fest. Jetzt werde deut-
lich, dass der Unterstützungsbedarf bei Familien auf Grund des 
Lockdowns zugenommen habe. „Die Familien standen mit ihren 
Kindern auf Grund des Wegfalls von Hilfsangeboten sehr lange 
Zeit alleine da“, zieht Grünwald Bilanz.

IM DIENST FÜR DIE GESELLSCHAFT: 
WERTSCHÄTZUNG DRINGEND GEBOTEN
„Wir leisten einen sehr wichtigen und wertvollen Beitrag für die 
Gesellschaft. Wir befähigen Eltern, dass sich ihre Kinder zu selbst-
verantwortlichen Bürgerinnen und Bürgern entwickeln können. 
Es handelt sich also um die Produktion eines hohen Werts für 
die Gesellschaft. Umgedreht entstehen der Gesellschaft aus ei-
nem Scheitern hohe Folgekosten“, bekräftigt die Sozialpädago-
gin. Bezahlt wird ihre Tätigkeit nach Entgeltgruppe S 14 TVöD 
Sozial- und Erziehungsdienst. Brutto sind das zwischen 3.336 
Euro in Stufe 1 und 4.708 Euro in Stufe 6. „Für die Verantwor-
tung, die man als Sozialpädagogin und Sozialpädagoge trägt, 

wird man nicht so gut bezahlt. Und Wertschätzung findet auch 
über Bezahlung statt. Das miteinander zu verbinden, dass Coro-
na zu Einbußen bei den Kommunen geführt hat und dann gera-
de bei den Beschäftigten gespart werden soll, die im Dienst der 
Gesellschaft stehen: Da hakt etwas“, ärgert sich die 63-Jährige. 
Es wäre nicht das richtige Signal. Die Kommunen müssten au-
ßerdem als Arbeitgeber attraktiv bleiben. Für sich, ihre KollegIn-
nen und alle anderen Beschäftigten im öffentlichen Dienst 
wünscht sich Grünwald eine Wertschätzung, die sich auch mo-
netär bemerkbar macht. Deshalb findet sie die Tarifforderung 
ihrer Gewerkschaft richtig: „In anderen Tarifrunden war die For-
derung immer höher, man ist ja schon mit einer niedrigen For-
derung in die Verhandlungen gegangen.“.

WIE GEHT ES JETZT WEITER?
Weitere Verhandlungstermine sind für den 19. und 20. Septem-
ber sowie für den 22. und 23. Oktober in Potsdam geplant. Zu-
vor kommen VertreterInnen der Tarifpartner an zwei gesonder-
ten Verhandlungstischen zu den Sparkassen sowie zu Gesund-
heit, Pflege und dem öffentlichen Gesundheitsdienst zusammen. 

IM ANSCHLUSS: BESOLDUNGSRUNDE 
FÜR BUNDESBEAMTINNEN

Von Bedeutung ist die Tarifrunde auch für die über 350.000 Be-
amtInnen und RichterInnen im Bundesdienst sowie die SoldatIn-
nen. Für sie schließt sich an eine Tarifeinigung die Besoldungs-
runde an. Der DGB und seine Gewerkschaften des öffentlichen 
Dienstes fordern die zeit- und wirkungsgleiche Übertragung des 
zu erkämpfenden Verhandlungsergebnisses auf die BeamtInnen 
des Bundes sowie die Absenkung der Wochenarbeitszeit, die 
aktuell 41 Stunden beträgt.

TITEL
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Christine Behle, 
Stellvertretende Vorsitzende, ver.di

KOMMENTAR

„Die Beschäftigten erwarten mehr, 
als einen warmen Händedruck.“

Beklatscht, hoch gelobt 
und wertgeschätzt: Die 
Leistung der Beschäftig-
ten im öffentlichen Dienst 

und die wichtige Rolle der öffentlichen Daseinsvorsorge wurden in 
den vergangenen Monaten von Politik und Medien betont – zurecht. 
Ein funktionierender öffentlicher Dienst nimmt insbesondere in Kri-
senzeiten eine wichtige Rolle für die Gesellschaft ein. 
Die Beschäftigten erwarten mehr, als einen warmen Händedruck. 4,8 
Prozent höhere Einkommen, mindestens 150 Euro und die Übertra-
gung auf die Besoldung sind die berechtigte Forderung. Sie berück-
sichtigt die Leistungen der Beschäftigten ebenso, wie die schwierige 
Lage insbesondere der Kommunen. Der Mindestbetrag als soziale 
Komponente soll gerade denen zugutekommen, die in der Krise den 
Laden am Laufen gehalten haben. Das ist nicht zu viel verlangt, son-
dern mehr als angemessen. Was wir allerdings in der Tarif- und Besol-
dungsrunde mit dem Bund und der Vereinigung der kommunalen Ar-
beitgeberverbände (VKA) erleben, spottet jeder Beschreibung: Die Ar-
beitgeber lehnen notwendige Einkommenserhöhungen mit dem 
Hinweis auf die Finanzlage der öffentlichen Haushalte ab – nicht nur 

für 2020, sondern mindestens bis 2023! Nicht gekündigt sei Anerken-
nung genug, ist die Haltung, die dahintersteht.
Wie die politische Stimmungslage wäre, wenn Krankenhäuser, Ener-
gie- und Wasserversorgung, Müllabfuhr, Feuerwehren oder die Sicher-
heits- und Ordnungsbehörden nicht mit dafür gesorgt hätten, dass die 
Menschen in der Krise nicht völlig allein gelassen wurden interessiert 
nicht. Und der Rettungsschirm des Bundes für die Kommunen – eine 
Forderung von ver.di, nicht der VKA – wird schlicht ignoriert. 
Statt den öffentlichen Dienst zu stärken und attraktiv zu machen wird 
er geschwächt und in seiner Bedeutung herabgesetzt. Ob er dann in 
der nächsten Krise funktioniert – egal. Dagegen hilft nur der volle Ein-
satz der Gewerkschaften und der Beschäftigten in der Tarif- und Be-
soldungsrunde. Gesicht zeigen und sich in den Betrieben und Verwal-
tungen mit anderen für bessere Arbeits- und Einkommensbedingun-
gen zusammenschließen – Das ist das Gebot der Stunde!
Zur Attraktivität gehört auch das Thema Arbeitszeit. Wir werden das 
nicht vergessen und die Debatte über Entlastung und freie Tage wei-
terführen. Vorrang haben aber jetzt die Angleichung des Niveaus Ost 
an West in den Kommunen und die Angleichung der BeamtInnenar-
beitszeit im Bund an das Tarifniveau.

KLINIKEN UND SONSTIGE GESUNDHEITSEINRICHTUNGEN 

Interesse an einem solchen „Eintrag“? Gerne können Sie uns eine Mail schreiben: kontakt@marketing-oeffentlicher-dienst.de

Fachklinikum Borkum
Sonne – Wind – Meer. Das Fachklinikum Borkum ist Garant für 
Ihre Gesundheit. Das ganzheitliche Behandlungsangebot richtet 
sich an Erwachsene Patienten (auch mit Begleitkind). Behand-
lungsschwerpunkte sind: Asthma bronchiale und Heuschnupfen, 
Chronische Atemwegserkrankungen (z.B. COPD, obstruktive 
Bronchitis), Neurodermitis, 
Erkrankungen des atopischen 
Formenkreises, Chronische 
und allergische Hauterkran-
kungen (u.a. Kontaktekzeme, 
Urtikaria, Psoriasis).

www.fachklinikum- 
borkum.de

Psychosomatische Privatklinik in Bad Grönenbach

Die Akutklinik für Privatpatienten und Selbstzahler bietet 
Menschen mit psychischen Krisen und Erkrankungen eine um- 
fassende ärztliche und psychotherapeutische Behandlung zur 
Krisenintervention und für tiefer gehende psychotherapeuti-
sche Prozesse an. Die Klinik bietet sowohl für eine kurzfristige 
Stabilisierung als auch für 
die psychotherapeutische 
Behandlung von lang-
wierigen und komplexen 
Schwierigkeiten die richtige 
Therapie.


www.psychosomatische-
privatklinik.eu

Ein Kommentar zu den Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst
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Herr Dr. Richter, was bedeutet für Sie die Digitalisierung  
der Verwaltung konkret? 
Wir digitalisieren die deutsche Verwaltung, mit dem Ziel die Menschen 
im Land zu entlasten. Kein Nummernziehen im Amt, schnelle Verfah-
ren, weniger Bürokratie. Digitale Prozesse können nicht nur unser Pri-
vatleben erleichtern, sondern auch das Arbeitsleben in der Verwal-
tung, wenn beispielsweise Routineaufgaben wegfallen und die Be-
schäftigten flexibler sein können. Hierbei müssen aber auch Ängste 
und Widerstände beachtet werden. Immerhin verändern sich gewohn-
te Verfahren und eingespielte Abläufe. Wichtig ist – und das ist mir ein 
persönliches Anliegen –, dass wir bei diesem Change-Prozess die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter in der Verwaltung mitnehmen. Einer 
meiner Schwerpunkte ist daher, die Fortbildungsangebote zu digitalen 
Fähigkeiten deutlich auszubauen. Dies möchte ich an einer eigenen 
Digitalakademie bündeln. 
 
Als Bundes-CIO sind Sie noch neu, bringen aber eine Menge 
Erfahrung aus Ihren vorherigen Positionen mit. Welche Schwer-
punkte werden Sie in den kommenden Monaten setzen?
Gemeinsam mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im BMI 
haben wir einen 9-Punkte-Plan entwickelt. Darin priorisieren wir Pro-
jekte, die in den kommenden 18 Monaten mit besonderem Hochdruck 
umgesetzt werden. Das sind dicke Bretter wie die OZG-Umsetzung, 
aber auch ganz konkrete Meilensteine wie der zuvor genannte Aufbau 
einer Digitalakademie, Optimierungen beim Online-Ausweis oder die 
flächendeckende Einführung von E-Rechnung und E-Akte. Mein Antrieb 
ist, die Menschen vom Mehrwert der Digitalisierung zu überzeugen. Das 
gelingt nur, wenn wir ihre Vorteile möglichst schnell greifbar machen. 

Corona hat auch den Arbeitsalltag in der Bundesverwaltung 
verändert. Viele sehen die Krise auch als Katalysator im Sin-
ne von „plötzlich bewegt sich vieles“. Stimmt das und was 
können wir daraus lernen?
Ja, die Corona-Pandemie hat einen Schub ausgelöst. Wir dürfen nicht 
vergessen: Das war ein Vorgang ohne Präzedenz. Einige Prozesse wa-
ren bis zu diesem Zeitpunkt bereits digitalisiert, aber vieles eben noch 
nicht und vor allem noch nicht im Realbetrieb getestet worden. Plötz-
lich arbeiteten tausende Beschäftigte der Verwaltung von zuhause, 
loggen sich über sichere VPN-Verbindungen ein, machen Telefon- und 
Videokonferenzen, tauschen Daten aus. Das war und ist ein Belas-
tungstest für unsere Systeme. Auch wenn es hier und da noch knirscht, 
die Krise hat gezeigt, wie flexibel und schnell die Verwaltung reagie-
ren kann. Diese Dynamik möchte ich in einen nachhaltigen Nutzen 
überführen. Das heißt für mich auch, dass es bei der Digitalisierung 
hinter den erreichten Stand kein Zurück geben kann.
 
Ob Verwaltungsdigitalisierung oder OZG, es gilt dicke 
 Bretter zu Bohren. Was erwarten Sie von uns, den 
 Gewerkschaften, dabei?
Wir setzen bei der arbeitsteiligen OZG-Umsetzung bewusst auf die 
Zusammenarbeit mit Akteuren in- und außerhalb der Verwaltung. In 
den Digitalisierungslaboren arbeiten etwa Verwaltungsmitarbeiter 
und Verwaltungsmitarbeiterinnen gemeinsam mit Nutzerinnen und 
Nutzern sowie IT-Profis an der Gestaltung der Online-Verfahren. Bei 
relevanten Leistungen wie der Digitalisierung im Logistikbereich wer-
den beispielsweise auch Vertreterinnen und Vertreter der Gewerk-
schaften und Sozialverbände eingebunden. Von den Gewerkschaften 
wünsche ich mir weiterhin Unterstützung für das Mammutprojekt 
OZG-Umsetzung und eine Grundeinstellung, die technischen Innova-
tionen mit Mut und Offenheit begegnet. Im digitalen Zeitalter ist eine 
effiziente, benutzerfreundliche und verlässliche Verwaltung ein ent-
scheidender Standortfaktor.

Dr. Markus Richter ist seit Mai 2020 neuer IT-Beauftragter der 
Bundesregierung und Staatssekretär im Bundesministerium des 
Innern, für Bau und Heimat (BMI). Als CIO des Bundes verantwor-
tet er unter anderem die Steuerung der Digitalisierung der Bun-
desverwaltung. Er ist Nachfolger von Staatssekretär Klaus Vitt.

INTERVIEW

„ Wir digitalisieren die deutsche Ver-
waltung, mit dem Ziel die Menschen 

im Land zu entlasten.“
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MELDUNGEN

BUND

DGB FORDERT DEMOKRATISIERUNG 
DES PERSONALVERTRETUNGSRECHTS
Im Koalitionsvertrag der Bundesregierung ist die Novellierung des 
Bundespersonalvertretungsgesetzes (BPersVG) vorgesehen. Das 
Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (BMI) hat 
dazu nun Anfang Juli einen Referentenentwurf vorgelegt. Der 
DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften des öffentlichen Diens-
tes haben ihn in einer umfassenden Stellungnahme kommen-
tiert. Das BPersVG hat seit 1974 keine wesentlichen Änderungen 
erfahren, es besteht nach Ansicht des DGB daher erheblicher Re-
formbedarf. Eine echte Novellierung des BPersVG im Sinne einer 
Verbesserung der Mitbestimmung im digitalen Zeitalter ist von 
Seiten des BMI dennoch nicht geplant. Zwar würden einige der 
geplanten systematische Änderungen die Anwendbarkeit er-
leichtern und auch die Einführung von Übergangspersonalräten 
entspricht einer langjährigen Forderung des DGB, doch insge-
samt bleibt das Vorhaben weit hinter den Erwartungen an ein 
mitbestimmungsorientiertes Personalvertretungsrecht zurück. 
Kritisch sieht der DGB bspw., wie die Entscheidung des Bundes-
verfassungsgerichts zum Letztentscheidungsrecht der Einigungs-
stelle aus dem Jahr 1995 umgesetzt werden soll. Der Referen-
tenentwurf sieht vor, dass wesentliche Prozesse künftig indirekt 
der Mitbestimmung entzogen werden können, indem die Ent-
scheidungen der Einigungsstelle nur noch empfehlenden Cha-
rakter haben sollen. Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaf-
ten des öffentlichen Dienstes werden das für Ende September 
geplante Beteiligungsgespräch nutzen, um ihre Forderungen zu 
bekräftigen. Im Oktober soll sich das Kabinett mit dem Gesetz-
entwurf befassen.

 Die Stellungnahme zum Download 
www.dgb.de/-/WCk 
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BADEN-WÜRTTEMBERG

VIELE LEHRKRÄFTE GESUCHT 
Auch mit Beginn des Schuljahres 2020/2021 ist die Einstellungssi-
tuation im Land stark abhängig von der studierten Schulart und der 
gewünschten Region der BewerberInnen, teilte die GEW Baden-
Württemberg Anfang September mit. So sei für das Kultusministe-
rium zwar insgesamt die Talsohle bei der lückenhaften Unterrichts-
versorgung durchschritten, doch der teilweise eklatante Mangel an 
 BewerberInnen führe nach Auskunft der Gewerkschaft zu einer wei-
teren Verschlechterung der Unterrichtsversorgung in vielen Regio-
nen. Vor allem an Grundschulen: Eine Analyse der GEW zeigt für die 
Großräume Freiburg und Karlsruhe sowie der Rhein-Neckar-Region 
eine Vielzahl an Bewerbungen. Leer ausgegangen sind dagegen 

große Teile von Südbaden und Nordwürttemberg. Dort war bereits 
im abgelaufenen Schuljahr vielerorts ein Unterricht nur mit erhöh-
tem Klassenteiler und ausfallenden Pflichtunterricht möglich. Diese 
Situation wird sich nach Einschätzung der GEW weiter verschärfen. 
Denn auf die rund 1.250 zu besetzenden Stellen an Grundschulen 
würden sich bislang nur 1.020 Lehrkräfte interessieren.

BAYERN

START DES SCHULJAHRES: STAATSREGIE-
RUNG MUSS HAUSAUFGABEN MACHEN
Auch das neue Schuljahr wird nach Ansicht von Matthias Jena, Vor-
sitzender des DGB Bayern, von der Corona-Krise geprägt sein. Be-
reits jetzt lege diese schonungslos strukturelle Probleme im bayeri-
schen Schulsystem offen und verschärfe diese weiter. Diese reichen 
nach Auskunft des DGB Bayern vom Lehrkräftemangel über lücken-
hafte technische Ausstattung und fehlende pädagogische Konzepte 
für den digitalen Unterricht bis hin zu den stark vom Elternhaus ab-
hängigen Bildungschancen. Die DGB Bayern erkenne die Anstren-

gungen, die zur Verbesserung der digitalen Ausstattung der Schulen 
in den letzten Jahren unternommen wurden. Dennoch: Die letzten 
Monate hätten deutlich gezeigt, dass auch in Bayern noch großer 
Nachholbedarf besteht. Nach Einschätzung von Jena muss es selbst-
verständlich werden, SchülerInnen bei Bedarf geeignete digitale 
Endgeräte, entsprechende Software sowie einen verlässlichen und 
schnellen Internet-Zugang zur Verfügung zu stellen, um gleichwerti-
ge Teilnahmemöglichkeit an digitalen Unterrichtsangeboten zu er-
möglichen. „Auch den Lehrkräften ist es nicht zuzumuten, dass sie 
für dienstliche Aufgaben weiterhin Privatgeräte nutzen müssen“, so 
Jena abschließend.

BERLIN

R-BESOLDUNG NICHT AMTSANGEMESSEN
Die Besoldungsvorschriften des Landes Berlin sind nicht mit dem Ali-
mentationsprinzip vereinbar, soweit sie die Besoldung der RichterIn-
nen und StaatsanwältInnen der Besoldungsgruppen R 1 und R 2 in 
den Jahren 2009 bis 2015 sowie der Besoldungsgruppe R 3 im Jahr 
2015 betreffen, so ein am 28. Juli veröffentlichter Beschluss des 
Bundesverfassungsgerichts (Az. 2 BvL 4/18). In der auch für die so-
genannte A-Besoldung interessanten Entscheidung konkretisiert 
das Gericht seine Grundsatzentscheidung zur Frage der Amtsange-
messenheit aus dem Jahr 2015 weiter. Unter anderem präzisiert das 
Gericht seine Maßgabe, dass die Höhe der Besoldung der niedrigs-
ten Besoldungsgruppe (Eingangsamt) mindestens 15 Prozent über 
dem Grundsicherungsniveau liegen muss. Das Gericht geht bei der 
Berechnung des Grundsicherungsniveaus davon aus, dass – bei-
spielsweise bei Miet- und Heizkosten – die tatsächlichen Bedürfnis-
se und nicht nur Pauschalierungen zu Grunde gelegt werden müs-
sen. Das Land Berlin muss nun bis zum 01.07.2021 eine verfas-
sungskonforme Regelung treffen, um seinen RichterInnen und 
StaatsanwältInnen einen nach der mit ihrem Amt verbundenen Ver-
antwortung angemessenen Lebensunterhalt zu ermöglichen. Der 
DGB Berlin-Brandenburg forderte den Gesetzgeber angesichts der 
deutlichen Unterschreitung der Mindestalimentation auf, die ge-
samte Berliner Besoldung auf den Prüfstand zu stellen und signali-
sierte Gesprächsbereitschaft.

BRANDENBURG

MEHR ALS 300 STELLEN FÜR 
LEHRKRÄFTE FEHLEN
Über 4.000 SchülerInnen mehr, als das brandenburgische Ministeri-
um für Bildung, Jugend und Sport (MBJS) für das Schuljahr 2020/ 
2021 prognostizierte, gibt es an Brandenburgs Schulen. Dies ergab 
eine Abfrage der GEW zu der Gesamtschülerzahl zu Beginn des lau-
fenden Schuljahres. Die deutliche höhere Anzahl an SchülerInnen 
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führe zur zusätzlichen Bildung von Klassen. So müssen laut GEW 
Brandenburg allein in den staatlichen Schulämtern über 200 zusätz-
liche Klassen eingerichtet werden. Die Gewerkschaft machte mit 
Blick auf das Ergebnis ihrer Abfrage darauf aufmerksam, dass zur 
Absicherung der Unterrichtsversorgung die dafür benötigten Stellen 
für Lehrkräfte nicht zusätzlich zur Verfügung gestellt wurden. Sie 
fordert deshalb vom MBJS mindestens 300 weitere Stellen für Lehr-
kräfte einzurichten und diese unverzüglich zu besetzen. Hierfür müs-
se auch die rechtzeitige Qualifizierung der Lehrkräfte mit Seitenein-
stieg intensiviert werde. Zudem ist die mittelfristige Stellenplanung 
bei weiter steigenden Schülerzahlen zusätzlich anzupassen, so die 
Gewerkschaft weiter.

BREMEN

ARBEITSSCHUTZ:  
IMMER WENIGER KONTROLLE
Auf die Kleine Anfrage der SPD-Fraktion, ob und wie oft Firmen in 
Bremen auf die Einhaltung des Arbeitsschutzes kontrolliert werden, 
geht als Antwort des rot-grün-roten Senats eine ernüchternde wenn 
nicht sogar erschreckende Zahl hervor. So wird auf Grundlage aktu-
eller Erkenntnisse ein Unternehmen im Intervall von 19 Jahren kon-
trolliert, ob es sich um den Arbeitsschutz der Beschäftigten kümme-
re. Vor zwei Jahren kam die örtliche Gewerbeaufsicht immerhin noch 
alle 14 Jahre vorbei. Auch die Zahl der einfachen Arbeitsschutzkon-
trollen, bei denen nur besichtigt, aber nicht umfassend geprüft wer-
de, sank im vergangenem Jahr auf 1.090. 2017 lag die Anzahl noch 
bei 1.436 Kontrollen. Der DGB mahnt zu mehr Kontrollen und sieht 
hierfür einen Personalaufbau als dringend geboten. Die nun im neu-
en Haushalt eingeplante Aufstockung des Personals für die Gewerbe-
aufsicht um zweieinhalb Stellen, sei aus Sicht des DGB zu begrüßen, 
wenn auch nur als erster Schritt. 

HAMBURG

GEWALT GEGEN BESCHÄFTIGTE  
MUSS AUFHÖREN
Pöbeleien, Bedrohungen, körperliche Attacken – viel zu oft werden 
Hamburgs Beschäftigte im öffentlichen und privatisierten Sektor an-
gegangen. So geht aus einer Anfrage der CDU-Bürgerschaftsfrakti-
on in der Hansestadt hervor, dass es im Jahr 2019 allein 1.939 Straf-
taten gegenüber PolizeivollzugsbeamtInnen, sowie 87 Übergriffe 
auf Feuerwehrleute gab. Um auf diese Situation aufmerksam zu ma-
chen, hat der Deutsche Gewerkschaftsbund Hamburg im Rahmen 
der DGB-Initiative Vergiss nie, hier arbeitet ein Mensch Anfang Sep-
tember mit einer Aktion der Betroffenheit ein Gesicht gegeben. Ins-
gesamt beurteilt Hamburgs DGB-Vorsitzende Katja Karger die Situ-
ation als „eindeutig schieflaufend“. „Wer sich für unsere Gesell-

schaft einsetzt, darf keine Angst vor Gewalt oder Beschimpfungen 
haben müssen. Wir brauchen einen Bewusstseinswandel, aber auch 
Maßnahmen von Arbeitgebern und Politik.“ Bundesweit kommt 
eine 2020 im Auftrag des DGB durchgeführte Umfrage des uzbonn 
zu dem Ergebnis, dass 67 Prozent der befragten Beschäftigten in 
den letzten zwei Jahren Beleidigungen, Bedrohungen und tätliche 
Angriffe erlebt haben.

HESSEN

POSITIONSPAPIER FÜR EIN MODERNES  
PERSONALVERTRETUNGSGESETZ
Die schwarz-grüne Landtagsmehrheit hat in ihrem Koalitionsvertrag 
angekündigt, das Hessische Personalvertretungsgesetz fortzuentwi-
ckeln und im Dialog mit den Gewerkschaften die Mitbestimmung im 
öffentlichen Dienst zeitgemäß ausgestalten zu wollen. „Dabei kann 
die Richtung nur heißen: Wir brauchen mehr echte Mitbestimmung. 
Nur mit aktiver demokrati-
scher Beteiligung der Be-
schäftigten gelingt die stän-
dig notwendige Weiterent-
wicklung und Anpassung an 
sich wandelnde öffentliche 
Erwartungen“, schreibt der 
DGB-Bezirksvorsitzende Michael Rudolph im Vorwort des Positions-
papiers. Mit dem sogenannten Beschleunigungsgesetz (1999) wur-
den massive Verschlechterungen für die Hessische Personalvertretung 
in Kraft gesetzt. Dazu gehörten die Einschränkung des Initiativrech-
tes, die Streichung von Mitbestimmungstatbeständen, die Beschnei-
dung der Einigungsstelle sowie schlechtere Freistellungsregelungen. 
Die DGB-Gewerkschaften fordern diese rückgängig zu machen und 
das HPVG zeitgemäß weiterzuentwickeln. So soll innerbetriebliche 
Demokratie zum Leitbild der Zusammenarbeit von Dienststelle und 

WIR BRAUCHEN 
MEHR ECHTE 
MITBESTIMMUNG
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Personalvertretung werden. Daneben sollen Mitbestimmungstatbe-
stände präzisiert und erweitert, Personalräte insgesamt gestärkt, Ei-
nigungsstellen effektiviert und Schwellenwerte mitbestimmungs-
freundlich angepasst werden. Der DGB Hessen-Thüringen stellt am 
22. September sein Positionspapier für ein modernes Personalver-
tretungsgesetz in Hessen gewerkschaftsintern vor. Interessierte kön-
nen zu diesem Anlass um 18:00 Uhr ins Gewerkschaftshaus Frank-
furt kommen. Nach vorangegangener Anmeldung unter nicole.
barz@dgb.de kann die Veranstaltung auch im Livestream verfolgt 
werden.

MECKLENBURG-VORPOMMERN

ANZAHL DER STUDIENPLÄTZE ERHÖHT 
Ende 2019 hat die Landesregierung mit dem Doppelhaushalt 2020/ 
2021 u. a. ein 200-Millionen-Euro starkes Schulpaket beschlossen. 
Mit den Investitionen sei das Ziel verbunden, die Lernbedingungen 
für SchülerInnen zu verbessern und den Arbeitsplatz Schule für Lehr-
kräfte attraktiver zu machen. Auch sollen mit den Geldern die Aus-
bildungskapazitäten von Lehrkräften ausgebaut werden. Das Minis-
terium für Bildung, Wissenschaft und Kultur hat deshalb nun mit der 
Universität Rostock vereinbart, die jährliche Aufnahmekapazität von 
95 auf 120 StudienanfängerInnen zu erhöhen und die Ausbildung 
von Berufsschullehrkräften in Mecklenburg-Vorpommern zu verbes-
sern. Für den Bachelor- und Masterstudiengang Berufspädagogik für 
gewerblich-technische Fachrichtungen sowie Wirtschaftspädagogik 
sollen innovative Studiengangmodelle wie z. B. ein Teilzeitstudium 
erprobt und digitale Lehr- und Lernformate entwickelt werden. Zu-
sätzlich sollen in Kooperation mit dem Kompetenzzentrum für beruf-
liche Schulen und dem Institut für Qualitätsentwicklung Mecklenburg-
Vorpommern die SeiteneinsteigerInnen nachqualifiziert werden. 

NIEDERSACHSEN

DGB-KRITIK AN FORDERUNG DES 
LANDESRECHNUNGSHOFES
Am 2. September wurde dem Landtag und der Öffentlichkeit der 
zweite Teil des Jahresberichts 2020 des niedersächsischen Landes-
rechnungshofes vorgestellt. Darin machen die VerfasserInnen u. a. 
deutlich, dass sie bei Bildung, Polizei, Justiz und Steuerverwaltung 
„aufgrund der Personalmenge regelmäßig größere Einsparpotentia-
le“ sehen würden. Diese Einschätzung stößt auf deutliche Kritik beim 
DGB Niedersachsen. „Die Forderung des Landesrechnungshofes 
trifft genau jene Menschen, die in den letzten Wochen und Monaten 
unsere Gesellschaft durch die Corona-Krise getragen haben. Hier 
den Rotstift anzusetzen, geht an der Realität völlig vorbei. Ganz im 
Gegenteil leidet der öffentliche Dienst in Niedersachsen seit Jahren 
unter Personalmangel. Arbeitsverdichtung und Stress sind die Fol-

gen für die Beschäftigten“, erklärte Dr. Mehrdad Payandeh, Vorsit-
zender des DGB-Bezirks Niedersachsen-Bremen-Sachsen-Anhalt. 
Aktuell und ganz prinzipiell Personalabbau zu fordern, sei ein Schlag 
ins Gesicht der Beschäftigten, so der Vorsitzende weiter.

NORDRHEIN-WESTFALEN

ALIMENTATION AB DEM DRITTEN KIND
Die Alimentation des Landes Nordrhein-Westfalen für kinderreiche 
RichterInnen und StaatsanwältInnen in 2013 bis 2015 war teilwei-
se verfassungswidrig, so geht es aus einem am 29. Juli veröffentlich-
ten Beschluss des Bundesverfassungsgerichts hervor (Az. 2 BvL 6/17 
u.a.). Die RichterInnen und BeamtInnen ab dem dritten Kind ge-
währte Besoldung müsse deren Nettoeinkommen so erhöhen, dass 
ihnen für jedes dieser Kinder mindestens 115 Prozent des grundsi-
cherungsrechtlichen Gesamtbedarfs eines Kindes zur Verfügung 
steht. Das Gericht hat in dem Fall die verfassungsrechtlichen Maß-
stäbe früherer Rechtsprechung angesichts von Veränderungen im 
Sozialrecht angepasst. So müsse das zur Bestimmung der Mindest-
alimentation herangezogene Grundsicherungsniveau alle Elemente 

des Lebensstandards umfassen, der den EmpfängerInnen von Grund-
sicherungsleistungen staatlicherseits gewährt wird – also insbeson-
dere den monatlichen Regelsatz, die anteiligen Kosten für die Unter-
kunft und Heizung sowie den Bedarf für Bildung und Teilhabe am 
sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft. Der Gesetzge-
ber des Landes Nordrhein-Westfalen hat spätestens zum 31.07.2021 
eine verfassungskonforme Regelung zu treffen.
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Rheinland-Pfalz

NACHTRAGSHAUSHALT: MEHR MITTEL  
FÜR PERSONAL UND DIGITALES
„Rheinland-Pfalz macht sich weiter stark für gelingende Bildung – 
auch in der Krise.“ So kommentierte die Bildungsministerin Dr. Ste-
fanie Hubig (SPD) Mitte August den Nachtragshaushalt des Landes 
Rheinland-Pfalz und stellte dabei heraus, dass die zusätzlichen Mit-
tel für klare Schwerpunkte eingesetzt werden: mehr Personal und 
mehr digitale Bildung. Insgesamt stünden mit dem Nachtragshaus-
halt zusätzlich knapp 50 Millionen Euro für Extrapersonal bereit. Da-
von könnten mit 40 Millionen Euro etwa 700 Vollzeitstellen ermög-
licht werden, wenn aufgrund von Corona zusätzlicher Vertretungs-
bedarf an den Schulen entsteht. Unabhängig vom Nachtragshaushalt 

wächst auch das Budget für das sogenannte Personalmanagement 
im Rahmen erweiterter Selbstständigkeit von Schulen, kurz PES-
Budget, um 8 Millionen Euro – Gelder, mit denen Schulen eigenver-
antwortlich zusätzliches Personal einstellen können. Die GEW 
Rheinland-Pfalz wertet die zusätzlichen Finanzmittel positiv, ver-
weist aber gleichzeitig auf den hohen Nachholbedarf für die Schüle-
rInnen aufgrund der Schulschließungen. Bei der Einstellung von Per-
sonal müsse deshalb besonders auf dessen gute Qualifikation ge-
achtet werden.

SAARLAND

GEWALT GEGEN BESCHÄFTIGTE  
DES ÖFFENTLICHEN DIENSTES
Mit Blick auf die steigende Gewaltbereitschaft gegenüber den 
Staatsbediensteten drängt die GdP Saarland auf konsequente Reak-
tionen des Staates. Diesbezüglich sollten auch im Saarland, analog 
zum Land Nordrhein-Westfalen, zur Steigerung der Anklage- und 
Reduzierung der Verfahrenseinstellungsquote, Schwerpunktstaats-
anwaltschaften eingerichtet werden, forderte der GdP-Landesvorsit-
zende David Maaß im Gespräch mit dem Justizstaatssekretär Roland 
Theis (CDU). Als sinnvoll und notwendig sehe die Gewerkschaft die 
konzentrierte Bearbeitung von Delikten, bei der Beschäftigte des öf-
fentlichen Dienstes Opfer von physischer und psychischer Gewalt 
wurden, bei einer Dezernentin bzw. einem Dezernenten. Dies wäre 
ein Schritt, um die erforderliche 
Sensibilität für das Thema, auf das 
auch der DGB mit seiner Initiative 
Vergiss nie, hier arbeitet ein Mensch 
aufmerksam macht, gewährleisten 
zu können. Die geänderten Richtli-
nien der Generalstaatsanwaltschaft, 
wonach Verfahren dieses Deliktsbereiches nur noch in Ausnahmefäl-
len eingestellt werden, sind im Saarland seit Ende Februar in Kraft. 
Für die GdP Saarland ein Schritt in die richtige Richtung.

SACHSEN

EINSTWEILIGER RECHTSSCHUTZ GESTÄRKT
Mit einem am 23. Juni 2020 veröffentlichten Beschluss (2 BvR 469/ 
20) hat das Bundesverfassungsgericht in einem von der GdP Sach-
sen unterstützten Rechtsschutzfall klargestellt, dass eine kategori-
sche Versagung einstweiligen Rechtsschutzes gegen die Entlassung 
aus einem Widerrufsbeamtenverhältnis kraft Gesetzes wegen Nicht-
bestehens einer Prüfung verfassungswidrig ist. Der mit dem vorläu-
figen Rechtsschutz begehrten vorläufigen Fortsetzung einer (im vor-
liegenden Fall polizeilichen) Ausbildung innerhalb oder außerhalb 
eines Beamtenverhältnisses auf Widerruf komme besondere verfas-
sungsrechtliche Bedeutung zu, da die Beendigung einer für den Zu-
gang zu einem staatlichen Beruf erforderlichen Ausbildung eine Be-
einträchtigung des Rechts auf gleichen Zugang zu öffentlichen Äm-
tern bei gleicher Eignung darstelle. Die bisherige Praxis in Sachsen 
führte dazu, dass Betroffene bei Nichtbestehen einer entscheiden-
den Prüfung gegen diese Entscheidung und damit auch gegen die 
sofortige Entlassung aus dem Beamtenverhältnis auf Widerruf nicht 
mittels einstweiligen Rechtsschutzes vorgehen konnten. Ihnen stand 
nur das Hauptsacheverfahren offen. Eine vorläufige Fortsetzung der 
Ausbildung bis zur vollständigen gerichtlichen Überprüfung der Prü-
fungsentscheidung war damit nicht möglich.

VERGISS NIE, 
HIER ARBEITET 
EIN MENSCH
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SACHSEN-ANHALT

ENTTÄUSCHEND: ARBEITSSCHUTZMASS-
NAHMEN DER LANDESREGIERUNG
Die Vorbereitung des neuen Schuljahres seitens des Bildungsminis-
teriums war für die Beschäftigten laut GEW Sachsen-Anhalt eine 
Riesenenttäuschung. Der so genannte Rahmenhygieneplan schiebe 
alle Verantwortung der Politik in die Hände der Schulleitungen, kon-
statierte die Gewerkschaft. So auch bei der Pflicht des Tragens eines 
Mund-Nasen-Schutzes. Diese galt für die ersten beiden Tage mit Be-
ginn des Schulbetriebs auf dem Schulgelände, nicht im Unterricht. 
Danach mussten Schulleitungen selbst entscheiden, wie damit wei-
ter verfahren werden sollte. Wie ein Wunschkonzert lese sich der  
Hygieneplan des Bildungsministeriums. Ohne Kennnisse darüber, 
wie die Bedingungen tatsächlich vor Ort seien, müssten die Verfas-
serInnen sein, kritisierte die Gewerkschaft die damit verbundenen 
Vorgaben scharf. „Auf die Einhaltung des Mindestabstandes ... 
kann verzichtet werden“ ist aus Sicht der GEW Sachsen-Anhalt zu-
dem eine Bankrotterklärung, die die anerkannten Normen des Ar-
beits- und Infektionsschutzes vollkommen ignoriere.

SCHLESWIG-HOLSTEIN

PERSONAL-OFFENSIVE AN SCHULEN
Mit rund 7,5 Millionen Euro zusätzlich werde das Land Schleswig-
Holstein Schulen, bei der Bewältigung der durch die Corona-Pande-
mie verursachten Herausforderungen, unterstützen. So stünden 4,45 
Millionen Euro für zusätzliche Vertretungslehrkräfte sowie Unter-
stützungskräfte für Aufsichtstätigkeiten bereit. Mit Blick auf die da-
durch bis Ende Dezember zu besetzenden möglichen 270 Stellen, 
warb die Ministerin Karin Prien (CDU) besonders um Lehramtsstu-
dierende. Bewerbungsmodalitäten werde das Bildungsministeriums 
in Kürze auf der eigenen Internetseite veröffentlichen. Weiter werde 
das Land rund 520.000 Euro für Lehrkräfte bereitstellen, die ihr Teil-
zeitkontingent in diesem Schuljahr erhöhen möchten oder ihr ge-
plantes Sabbatjahr zurückgenommen haben. Darüber hinaus werde 
durch das Geld ermöglicht, 50 QuereinsteigerInnen einzustellen. Für 
die Betreuung dieser Kräfte werden fünf zusätzliche Studienleitun-
gen beim Institut für Qualitätsentwicklung zur Verfügung gestellt. 
Und weitere 2 Millionen Euro werden für Lehrkräfte bereitgestellt, 
die die Medienkonzeption an Schulen weiterentwickeln sollen.
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Ihren Einkäufen Geld zurück auf 
Ihr BSW-Bezügekonto.

+  B-Tarif für die ganze Familie:
Auch Ihre Kinder und Lebenspartner 
können das Konto eröffnen.

Einmalige Vorteile für 
den Öffentlichen Dienst!

BSW-Bezügekonto der Commerzbank
Das kostenfreie Konto, das Geld hinzuverdient!* Jetzt noch bis 

30.09.2020 
100 EUR Startgut-
haben* sichern!

gegr.
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bsw-bezuegekonto.de

Info unter:

Telefon: 0800 444 00 14
(gebührenfrei; Mo - Fr: 8:00-19:00 Uhr)



MELDUNGEN

THÜRINGEN

HAUSHALTSENTWURF 2021 
VOM KABINETT BESCHLOSSEN
Das Thüringer Kabinett hat am 25. August den Haushaltsentwurf 
2021 beschlossen. Mit ihm hat das Finanzministerium einen ausge-
glichenen Haushaltsentwurf für 2021 vorgelegt ohne dabei neue 
Kredite aufnehmen zu müssen, erklärte Finanzministerin Heike Tau-
bert (SPD). Das verfügbare Geld werde „für dringende Investitionen 
in Bildung, Wirtschaft, Infrastruktur und Umwelt genutzt“, so die 
Ministerin. Der DGB Hessen-Thüringen kritisiert allerdings die feh-
lenden Investitionen in mehr Personal. So habe sich in der Krise ge-
zeigt, wie wichtig ein funktionierender öffentlicher Dienst ist. Zudem 
ist gerade jetzt augenscheinlich, dass beispielsweise das Bildungs-
system deutlich mehr Personal braucht, um den Anforderungen 
Rechnung tragen zu können, kommentierte Michael Rudolph, DGB-
Bezirksvorsitzender Hessen-Thüringen den Entwurf. Diese Liste ließe 
sich nach seiner Auffassung fortführen: von der Polizei bis hin zum 
Arbeits- und Gesundheitsschutz, trotz der in diesen beiden Berei-
chen zu verzeichnenden Personalzuwächse. Hier wäre ein deutliches 

Signal der Stärkung wichtig gewesen, so Rudolph. Der Haushaltsge-
setzentwurf 2021 wurde am 4. September zum Beschluss in den 
Thüringer Landtag eingebracht.

Versichern und Bausparen

Wir haben die 
zufriedensten Kunden 
in der privaten Krankenversicherung.

(08 00) 8 88 00 82 00
www.debeka.dewww.debeka.de

InfoInfo
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AUS DEN GEWERKSCHAFTEN

GDP

HAPPY BIRTHDAY!
Es war der 14. September 1950 als sich die Gewerkschaft der Poli-
zei (GdP) auf Bundesebene gegründet hat. Hervorgegangen ist sie 
aus der 1949 entstandenen Interessengemeinschaft der Polizeibe-
amtenbünde in der britischen Besatzungszone in den schon beste-
henden Ländern Hamburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, 
Schleswig-Holstein sowie in West-Berlin. Heute organisiert die GdP 
knapp 195.000 Mitglieder und ist damit die größte Polizeigewerk-
schaft, nicht nur in Deutschland sondern weltweit. Der Vorsitzende 
des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) Reiner Hoffman sieht in 
der GdP, die seit 1978 zu den Mitgliedsgewerkschaften des DGB 
zählt, eine starke Säule und einen verlässlichen Partner. Anlässlich 

des Jubiläums machte Hoffmann deutlich: „Wir Gewerkschafter ha-
ben Hochachtung vor eurer Arbeit! Eine demokratische Polizei – und 
ich möchte auch hier und heute 75 Jahre nach dem Ende des Zwei-
ten Weltkrieges daran erinnern – dies war in der deutschen Ge-
schichte keine Selbstverständlichkeit.“ Mit dem Eintritt in den DGB 
habe die GdP dokumentiert, dass die Polizei zur Arbeitnehmerschaft 
gehöre, so der DGB-Vorsitzende weiter. 

VER.DI

DIGITALISIERUNGSTARIFVERTRAG BUND

Die Verhandlungen zum Tarifvertrag Digitalisierung zwischen der Ge-
werkschaft ver.di und dem Bundesministerium des Innern, für Bau 
und Heimat (BMI) wurden am 18. August fortgesetzt. In den Ge-
sprächen stellte ver.di heraus, dass die Qualifizierung von Beschäf-
tigten ein wesentlicher Schlüssel sei, um diese für die digitalen Ver-
änderungsprozesse fit zu machen. Für besonders bedeutsam erach-
te man daher den Rechtsanspruch auf Qualifizierung, sollte sich 

eine Tätigkeit aufgrund der Digitalisierung verändern. Auch müssten 
entsprechende Maßnahmen den Bedarf, der zur Einarbeitung erfor-
derlich ist, decken. Über den Rechtsanspruch hinaus fordert ver.di, 
dass die Beschäftigten Gespräche über ihre generelle Weiterqualifi-
zierungsfähigkeit führen können. Dazu sollen sie im Vorfeld Unter-
stützung, etwa durch Coaching, erhalten können. Die Maßnahmen 
sollen grundsätzlich während der Arbeitszeit durchgeführt werden 
können und die Kosten durch den Dienstherrn getragen werden. Ziel 
sei zudem, möglichst viele Beschäftigte zu erreichen. Auch wer sich 
in Elternzeit oder in einem ruhenden Arbeits- bzw.- Dienstverhältnis 
befindet, müsse das Recht auf Qualifizierung zustehen. Am 16. No-
vember sollen die Verhandlungen fortgesetzt werden. Schwerpunk-
te dann: Definition von Digitalisierung, Entscheidungsebene in Digi-
talisierungsprozessen sowie das Thema Beschäftigungssicherung.
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LESETIPPS

Die aktuelle Ausgabe des Magazins DP 09/20 widmet sich im 
Titel dem siebzigjährigen Jubiläum umfassend. Mehr auch un-
ter www.gdp.de und der Rubrik Zeitschriften.

Ebenfalls erschienen ist im Verlag für Polizeiwissenschaft das 
Buch 70 Jahre Gewerkschaft der Polizei. Der Autor Manfred 
Reuter bietet darin eine umfassende sozialwissenschaftliche 
Analyse der Polizeigewerkschaft. ISBN: 987-3-86676-633-4

Versichern und Bausparen

Wir haben die 
zufriedensten Kunden 
in der privaten Krankenversicherung.

(08 00) 8 88 00 82 00
www.debeka.dewww.debeka.de
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Interesse an einem solchen „Eintrag“? Gerne können Sie uns eine Mail schreiben: kontakt@marketing-oeffentlicher-dienst.de

KliniKen und sonstige gesundheitseinrichtungen

stillachhaus Privatklinik
Renommierte Fachklinik für 
Psychosomatische Medizin 
und Psychotherapie. Die 
Klinik liegt über Oberst
dorf im Allgäu auf einem 
sonnigen Hochplateau.

Klinik graal-Müritz
Internistische und onko
logische Erkrankungen. 
Die Therapie – eine 
Kom bination aus Schulme
dizin, Ganzheitsmedizin, 
Naturheilverfahren u.a.

ev. MutterKindKlinik spiekeroog, dünenklinik
Erschöpfungszustände, 
psychosomatische Erkran
kungen, Erkrankungen 
der Atemwege und der 
Haut, Erkrankungen des 
Bewegungsapparates. 

nordseeklinik Westfalen
Erkrankungen der Lunge  
und Atemwege: COPD, 
Asthma, Lungenemphysem, 
Alpha1Antitrypsinmangel, 
Erschöpfungssyndrom, 
Präventionsmaßnahmen.

Kliniken für Psychosomatik und Psychotherapie
Depressionen, Angster
krankungen, Burnout, Ess
störungen, Posttraumat. 
Belastungsreaktionen, 
Persönlichkeits und Psy
chosomatische Störungen.

gesundheitszentrum oberammergau
Die Fachklinik am Kofel 
im Gesundheitszentrum 
Oberammergau ist bun
desweit eine der führen
den Adressen im Bereich 
Rehabilitation.

Klinik sonneneck
Spezialisierte Fachklinik 
für onkologische und 
hämatologische AHB, AR 
und RehaMaßnahmen 
sowie Mitbehandlung von 
Atemwegserkrankungen.







 







hier könnte „ihr empfehlungseintrag“ stehen...
Rufen Sie uns einfach an 
Christa Jäcker  
Tel. 0201 776251 oder 
schreiben Sie uns eine E
Mail: kontakt@marketing
oeffentlicherdienst.de

www.Klinik-graal-Mueritz.de

www.stillachhaus.de

www.duenenklinik.de

www.nordseeklinik.online
www.marketing-
oeffentlicher-dienst.de

www.rehaklinik.net

www.dr-reisach-kliniken.de

www.gesundheitszentrum-
oberammergau.com
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SERVICE

Die SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel wurde von den beratenden Ar-
beitsschutzausschüssen beim BMAS gemeinsam mit der Bundesan-
stalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) ermittelt bzw. ange-
passt. Sie beinhaltet bindende Maßgaben zu Gefährdungsbeurteilun-
gen, Schutzmaßnahmen und arbeitsmedizinischer Prävention in der 
Zeit der Pandemie. Werden diese eingehalten, ist der Arbeitsschutz vor 
Ort gewährleistet. 

GEFÄHRDUNGSBEURTEILUNG
Die Regel sieht vor, dass die Gefährdungsbeurteilungen für jeden Ar-
beitsplatz hinsichtlich eventuell zusätzlich erforderlicher Maßnahmen 
des betrieblichen Infektionsschutzes zu überprüfen und gegebenen-
falls anzupassen sind. Dabei seien die Gestaltung der Arbeitsaufga-
ben, der Arbeitszeit und die Integration der in Homeoffice befindlichen 
Beschäftigten in die Arbeitsabläufe zu berücksichtigen. Auch sollen 
die durch die Pandemielage entstandenen psychischen Belastungsfak-
toren in die Betrachtung einbezogen werden. Die Dienstherren und 
Arbeitgeber haben laut Arbeitsschutzregel bei der Überprüfung und 
Aktualisierung die Personal- oder Betriebsräte zu beteiligen.

SCHUTZMASSNAHMEN
Es gilt weiterhin das sog. TOP-Prinzip: Technische Maßnahmen (bspw. 
Anbringung von Plexiglasscheiben) haben Vorrang vor organisatori-
schen Maßnahmen (bspw. Festlegung von Bürozeiten) und diese wie-
derum vor personenbezogenen Maßnahmen (bspw. Tragen einer 
Mund-Nase-Bedeckung). Die Abwägung, welche der Maßnahmen in 
der konkreten Situation angezeigt sind, muss stets vor Ort angestellt 
werden. 

Ziel müsse es sein, die Anzahl ungeschützter (in)direkter Kontakte zwi-
schen Personen sowie die Konzentration an luftgetragenen Viren in 
der Arbeitsumgebung soweit wie möglich zu verringern. Um dies zu 
erreichen, seien die Abstandsregel, Arbeiten in festen Teams, die Tren-
nung der Atembereiche durch technische Maßnahmen, die Nutzung 
von Fernkontakten, die verstärkte Lüftung, die Isolierung Erkrankter, 
eine intensivierte Oberflächenreinigung und zusätzliche Handhygiene 
hilfreiche Maßnahmen. 
Kann die Abstandsregel nicht eingehalten werden und sind technische 
Maßnahmen wie Abtrennungen zwischen den Arbeitsplätzen nicht 
umsetzbar, sei je nach Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung eine be-
reitgestellte Mund-Nase-Bedeckung bzw. filtrierende Halbmaske zu 
tragen. 
Auch zum Arbeiten im Homeoffice enthält die Regel Maßgaben. So 
sollen Regelungen zu Arbeitszeiten und Erreichbarkeit getroffen wer-
den. Beschäftigte seien auf einzuhaltende Arbeitszeiten, Arbeitspau-
sen, darüber notwendige Dokumentation, die ergonomische Arbeits-
platzgestaltung und die Nutzung der Arbeitsmittel und Bewegungs-
pausen hinzuweisen.

ARBEITSMEDIZINISCHE PRÄVENTION
Der Wunschvorsorge (Wunsch des Beschäftigten, sich arbeitsmedizi-
nisch beraten und untersuchen zu lassen) solle eine wichtige Rolle zu-
kommen. Sie sei bei allen Tätigkeiten zu ermöglichen, außer es sei auf-
grund der Beurteilung der Arbeitsbedingungen und der getroffenen 
Schutzmaßnahmen nicht mit einem Gesundheitsschaden zu rechnen.   

 Die ausführlichen Regelungen finden Sie auf  
https://t1p.de/fiim
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Seit August ist die neue SARS-CoV-2 Arbeitsschutzregel in Kraft. Sie konkre-
tisiert den SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard, der im April vom Bundesmi-
nisterium für Arbeit und Soziales (BMAS) als Empfehlung an Arbeitgeber und 
Dienstherren zum Zweck des Beschäftigtenschutzes veröffentlicht wurde. 

SARS-CoV-2 und der 
Arbeitsschutz
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Interesse an einem solchen „Eintrag“? Gerne können Sie uns eine Mail schreiben: kontakt@marketing-oeffentlicher-dienst.de

KliniKen und sonstige gesundheitseinrichtungen

stillachhaus Privatklinik
Renommierte Fachklinik für 
Psychosomatische Medizin 
und Psychotherapie. Die 
Klinik liegt über Oberst
dorf im Allgäu auf einem 
sonnigen Hochplateau.

Klinik graal-Müritz
Internistische und onko
logische Erkrankungen. 
Die Therapie – eine 
Kom bination aus Schulme
dizin, Ganzheitsmedizin, 
Naturheilverfahren u.a.

ev. MutterKindKlinik spiekeroog, dünenklinik
Erschöpfungszustände, 
psychosomatische Erkran
kungen, Erkrankungen 
der Atemwege und der 
Haut, Erkrankungen des 
Bewegungsapparates. 

nordseeklinik Westfalen
Erkrankungen der Lunge  
und Atemwege: COPD, 
Asthma, Lungenemphysem, 
Alpha1Antitrypsinmangel, 
Erschöpfungssyndrom, 
Präventionsmaßnahmen.

Kliniken für Psychosomatik und Psychotherapie
Depressionen, Angster
krankungen, Burnout, Ess
störungen, Posttraumat. 
Belastungsreaktionen, 
Persönlichkeits und Psy
chosomatische Störungen.

gesundheitszentrum oberammergau
Die Fachklinik am Kofel 
im Gesundheitszentrum 
Oberammergau ist bun
desweit eine der führen
den Adressen im Bereich 
Rehabilitation.

Klinik sonneneck
Spezialisierte Fachklinik 
für onkologische und 
hämatologische AHB, AR 
und RehaMaßnahmen 
sowie Mitbehandlung von 
Atemwegserkrankungen.







 







hier könnte „ihr empfehlungseintrag“ stehen...
Rufen Sie uns einfach an 
Christa Jäcker  
Tel. 0201 776251 oder 
schreiben Sie uns eine E
Mail: kontakt@marketing
oeffentlicherdienst.de

www.Klinik-graal-Mueritz.de

www.stillachhaus.de

www.duenenklinik.de

www.nordseeklinik.online
www.marketing-
oeffentlicher-dienst.de

www.rehaklinik.net

www.dr-reisach-kliniken.de

www.gesundheitszentrum-
oberammergau.com
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VERMISCHTES

AKTION

FOTOPETITION
Die Gewerkschaft ver.di hat in Zeiten von Co-
rona kreative Partizipationsmöglichkeiten ge-
schaffen. Mit einer Fotopetition wird ermög-
licht Gesicht zu zeigen und sich für Forderun-
gen in der aktuellen Tarifrunde öffentlicher 
Dienst einzusetzen und somit ein starkes Sig-
nal an die öffentlichen Arbeitgeber von Bund 
und Kommunen zu senden. Dafür braucht es 
Deine Unterstützung!  

 unverzichtbar.verdi.de/fotopetition

URTEIL

GANZ GENAU HINSCHAUEN
Das müssen BeamtInnen bei ihrer Bezügemit-
teilung, so eine Entscheidung vom 9. Juni 2020 
des Verwaltungsgerichts Koblenz (Az. 137/20.
KO). BeamtInnen treffe die Pflicht, die Bezüge-
mitteilung bei besoldungsrelevanten Änderun-
gen im dienstlichen oder persönlichen Bereich 
sorgfältig auf ihre Richtigkeit zu überprüfen 
und auf Überzahlungen zu achten. Der Dienst-
herr könne diese daher erfolgreich zurückfor-
dern, wenn feststeht, dass die Beamtin bzw. der 
Beamte seine diesbzgl. Sorgfaltspflicht verletzt 
hat. Dies gelte auch dann, wenn die bzw. der 
Betroffene das Geld bereits ausgegeben hat.

LESETIPP

BEAMTENRECHT
Gut gelungen und sehr hilfreich, so kann man das Lehrbuch „Beamtenrecht“ be-
schreiben. Die AutorInnen Krawik, Dechmann, Krause und Pflüger bereiten die 
Grundlagen des Beamtenrechts logisch und präzise auf. Merksätze, Fallbeispiele 
und Schaubilder helfen den LeserInnen bei der Einarbeitung in die verschiedenen 
Themenbereiche. Kontrollfragen führen zur Vertiefung des Wissens. Das Buch rich-
tet sich an Studierende und NachwuchsbeamtInnen in Laufbahnausbildungen aber 
auch an PraktikerInnen in Verwaltungen und Behörden, die sich das Rechtsgebiet 
erschließen oder Fragestellungen aus dem Verwaltungsalltag klären wollen. Der In-
halt orientiert sich am Bundesrecht, das Beamtenrecht der Länder findet aber auch 
immer wieder Beachtung. Eine tiefgehende Einführung zum öffentlichen Dienst, 
ein geschichtlicher Überblick, ein Kapitel zum Rechtsschutz im Beamtenverhältnis 
sowie Hinweise zu den Grundsätzen des Personalvertretungs-, Gleichstellungs- 
und Schwerbehindertenrechts rahmen das „klassische“ Beamtenrecht ein.

KR AWIK / DECHMANN / KR AUSE / PFLÜGER : BEAMTENRECHT. C.H.BECK . 34,90 EURO. ISBN 978-3-406 -73487-8

ZAHLEN, DATEN, FAKTEN

Ausweitung digitaler 
 Arbeitsmethoden
Die DAK hat durch zwei online-gestützte, bundesweit repräsentati-
ve Befragungen von abhängig Beschäftigten analysiert, welchen 
Einfluss die Digitalisierung auf die Arbeitswelt hat. Dabei wurde bei 
beiden Befragungen, auch die Frage nach der Möglichkeit im Home-
office zu arbeiten, gestellt. 

Erste Befragung: Zeitraum 13.12.2019 bis 06.01.2020 / N = 7.054 
Zweite Befragung: Zeitraum 21.04. bis 05.05.2020 / N = 7.226 
Teilnehmer an beiden Befragungen: N = 5.845 QUELLE : DAK , JUL I 2020 / W W W.DAK.DE / DAK / DOWNLOAD / FOL IEN-2295280.PDF

ANTEIL TRIFF T GENAU / EHER ZU

IM ZUGE DER CORONA-KRISE HAT MEIN ARBEIT-
GEBER DIE MÖGLICHKEITEN, ÜBER DIGITALE AR-
BEITSMETHODEN IM HOMEOFFICE ZU  ARBEITEN, 
SPRUNGHAFT AUSGEWEITET

BANKEN UND VERSICHERUNGEN 80 %

ÖFFENTL ICHE VERWALTUNG 72 %

BILDUNG, KULTUR, MEDIEN 68 %

ORGANISAT IONEN UND VERBÄNDE 63 %

SOZIALWESEN 35 %



Spezialist für den Öffentlichen Dienst.

Sie geben alles. Wir  
geben alles für Sie:  
mit der DBV Kranken-
versicherung.

Auch wenn Sie gerade erst im Job eingestiegen  
sind, ist es wichtig, dass Sie fit und gesund bleiben.  
Profitieren Sie von den Vorteilen der DBV Kranken- 
versicherung zur Beihilfe speziell für Berufseinsteiger.  
Mit erstklassigen Leistungen von Anfang an.  
Zu besonders günstigen Ausbildungskonditionen. 
 
Lassen Sie sich von Ihrem persönlichen  
Betreuer in Ihrer Nähe beraten oder informieren  
Sie sich unter www.DBV.de.
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Selbsthilfeeinrichtungen  
für den öffentlichen Dienst

Unser Angebot – Ihr Vorteil
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Bestellungen: 
Noch schneller geht es online unter: www.d-b-w.de 

Bestellung
per E-Mail: info@d-b-w.de
per Telefon: 0211 7300335
per Telefax: 0211 7300275
Deutscher Beamtenwirtschaftsring e.V. 
Ratiborweg 1 · 40231 Düsseldorf

Noch schneller geht es online unter: www.d-b-w.de 

Ich zahle / Wir zahlen per Ermächtigung zur Lastschrift:

RatgeberService  
und AboService
JA, hiermit bestelle ich folgende Ratgeber:

. . .  Ex. Rund ums Geld im öffentlichen 
Dienst*

. . .  Ex. Beamtenversorgung in Bund und 
Ländern*

. . .  Ex. Beihilfe in Bund und Ländern*

. . .  Ex. BerufsStart im öffentli-
chen Dienst*

Jeder Ratgeber kostet 7,50 Euro (zzgl. 2,50 Euro 
Versand). * Im AboService nur 5,00 Euro.

Name, Vorname

Firma

Straße

PLZ, Ort

E-Mail

Konto-Nummer BLZ Bank

Unterschrift

seit dem Jahr 1951

Beamtenversorgung
in Bund und Ländern

www.beamtenversorgung-in-bund-und-laendern.de

Grundlagen des Versorgungsrechts

Hinterbliebenenversorgung

Unfallfürsorge

Private Altersvorsorge

Beamtenversorgungsgesetze 10. Auflage

Titel_Ratgeber_7.qxd:Layout 1  31.03.2011  17:51 Uhr  Seite 5

seit dem Jahr 1951

Rund ums Geld
im öffentlichen Dienst

www.rund-ums-geld-im-oeffentlichen-dienst.de

Einkommen und Bezahlung

Arbeitszeit und Urlaub

Rente und Versorgung

Gesundheit und Beihilfe

Soziales und Steuern 13. Auflage

Titel_Ratgeber:Layout 1 03.05.10 13:21 Seite 2

seit dem Jahr 1951

Mit TIPPS für Beamtenanwärter und Auszubildende

BerufsStart
im öffentlichen Dienst

www.berufsstart-im-oeffentlichen-dienst.de

Beruflicher Einstieg und Aufstieg

Rund um die Ausbildung im öffentlichen Dienst

Pflichten und Rechte während der Ausbildung

Rund ums selbstverdiente Geld

Link-TIPPS zu Musik, Film, Video xx. Auflage

Titel_Ratgeber:Layout 1 03.05.10 13:21 Seite 1

Beihilfe 
in Bund und Ländern
Mit einem Klinikverzeichnis

www.die-beihilfe.de

Beihilfeberechtigung

Bemessungssätze und Eigenbehalte

Beihilfefähige Aufwendungen

Mit Hinweisen zu den Landesvorschriften der Beihilfe

Bundesbeihilfeverordnung 12. Auflage

Unser Angebot – Ihr Vorteil

Beihilfe_Titel_final_Layout 1  18.06.12  10:05  Seite 1
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Private Krankenversicherung
Leistungsstarke Gesundheitsvorsorge für Beamte

Die HUK-COBURG ist ein starker Partner,  
auch wenn es um Ihre Gesundheit geht:

• Stabile und günstige Beiträge für Beamte und Beamtenanwärter
•  Geld zurück: aktuell bis zu vier Monatsbeiträge Rückerstattung 

bereits ab dem ersten leistungsfreien Kalenderjahr – Beamten-
anwärter erhalten sogar bis zu sechs Monatsbeiträge Rück- 
erstattung

• kompetent für den öffentlichen Dienst – die HUK-COBURG ist  
der größte deutsche  Beamtenversicherer

Wir beraten Sie gerne:
Adressen und Telefonnummern Ihrer Ansprech partner finden  
Sie im örtlichen Telefonbuch oder unter www.HUK.de.
Oder rufen Sie direkt an: Telefon 0800 215315401.


